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Das BMF-Schreiben vom 1. Oktober 2009 
definiert die Vorgaben für langfristig 
steuerbegünstigten Vermögensaufbau
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Definition des Begriffs „Versicherung“
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Die Auszahlungen aus „Risikoversicherungen“ 
sind nicht steuerpflichtig



Erstellt in Kooperation von F&S und G&H 5

Auch bei Kapitalversicherungen 
ist die Leistung im Todesfall steuerfrei
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Eine steuerbegünstigte Versicherung kann auch 
mit einem Einmalbeitrag begonnen werden. 
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Auch mehrere „Versicherte Personen“ sind 
zulässig: Auszahlung bleibt anteilig steuerfrei.
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Auch die Leistungen aus einer 
TermFix-Versicherung ist steuerfrei.
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Kapitalversicherungen mit Laufzeit bis zum 
Todesfall sind ebenfalls steuerfrei.
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Fondsgebundene und konventionelle 
Versicherungen werden gleich behandelt
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Umschichtungen in fondsgebundenen
Versicherungen sind steuerlich nicht relevant
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Vermögensverwaltende Versicherungen 
werden „transparent“ besteuert
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„Vermögensverwaltend“ nur, 
wenn drei Bedingungen kumulativ erfüllt sind



Erstellt in Kooperation von F&S und G&H 14

„Interne Fonds“ sind  
keine steuerschädliche Vermögensverwaltung
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Auch „standardisierte Anlagestrategien“ sind 
keine steuerschädliche Vermögensverwaltung
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Eindeutige Klarstellung: Auszahlung im 
Versicherungsfall ist nicht steuerpflichtig
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Auch flexibel wählbare 
Teilauszahlungen sind zulässig
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Absolute Klarstellung: 
Teilweiser Rückkauf ist jederzeit zulässig
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Der Versicherungsvertrag 
kann auch ohne Auszahlung vererbt werden
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Gestaltungsmöglichkeit durch Einräumung 
eines unwiderruflichen Bezugsrechts
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Abtretung zulässig 
ohne Änderung der steuerlichen Zuordnung
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Gesonderte Vermittlungsprovision mindert 
den steuerpflichtigen Unterschiedsbetrag
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Halber Unterschiedsbetrag bleibt steuerfrei,
wenn die „12/60“-Voraussetzung erfüllt ist.



Erstellt in Kooperation von F&S und G&H 24

Hälftige Steuerbefreiung auch dann, 
wenn der Vertrag zur Darlehenstilgung dient
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Hälftige Steuerbefreiung auch bei 
Versicherungen auf zwei Personen
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Für hälftige Steuerbefreiung muss eine 
Risikoleistung im Todesfall vereinbart sein
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Risikoleistung muss mindestens 10 % 
des vereinbarten (Einmal-) Beitrags sein
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Risikoleistung darf auch erst nach Ablauf 
einer Karenzzeit von 5 Jahren beginnen

Anmerkung: Das vereinfacht die Risikoprüfung sehr stark. Bei dieser Karenzzeit ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Personen mit akuter lebensgefährdender Erkrankung „noch schnell mal“ einen 
Versicherungsvertrag abschließen, sehr gering.  Leistungen aus der Risikoversicherung werden bei 
Eintritt des Versicherungsfalls innerhalb der ersten fünf Jahre nicht erbracht.
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Risikoleistung darf bis zum planmäßigen 
Vertragsablauf gleichmäßig gesenkt werden

Anmerkung: Wenn, wie hier definiert und zugelassen, eine Absenkung der Versicherungssumme 
vereinbart wird, reduziert dies die Kosten für die Risikoversicherung. Mit einer „intern technisch 
einjährigen“ Risikoversicherung sind die Prämien zu Beginn des Vertrages gering, da in den 
Anfangsjahren die Wahrscheinlichkeit, dass das versicherte Risiko eintritt, gering ist. Mit zunehmendem 
Alter der versicherten Person wird die versicherte Summe fortlaufend geringer, so dass auch dann die 
Prämien wegen der stetig kleiner werdenden Risikoversicherungssumme gering bleiben.
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Altverträge vor dem 1.1.2005 werden 
weiterhin nach dem „alten Recht“ behandelt
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Halten wir also fest: Vermögen innerhalb eines 
Versicherungsvertrages wächst steuerfrei an
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Nirgendwo im Gesetz steht, 
dass eine Versicherung nicht 
kundenfreundlich gestaltet sein darf.

32

Die gesetzlichen Vorgaben 
lassen viel Gestaltungsfreiheit
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Prüfen Sie, wie wir den gesetzlichen Rahmen für 
einen kundenfreundlichen Vertrag genutzt haben

www.wflifecycle.de
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